Arbeitsvertrag fiir Taxi- bzw. Mietwagenfahrer/innen

(nicht Zutreffendes streichen)

zwischen dem/der Unternehmen/er/in

(als Arbeitgeber/in)

und dem/der Mitarbeiter/in

(Name, Vorname)

(Anschrift)

(Geburtstag, Geburtsort, Staatsangehdrigkeit)

Soz.-Vers.- Ausweis

(mit personlichem Lichtbild) Nr.: Ausstellungsdatum:
Fiihrerschein
Klasse: Listen-Nr.: Ausstellungsdatum:
Ausstellungsbehorde:

Fahrerlaubnis zur

Fahrgastbeforderung
Listen-Nr.: Ausstellungsdatum:
Ausstellungsbehorde: Giiltig bis:
Arbeitserlaubnis
(sofern kein EU-Angehoriger)
Nummer: Ausstellungsbehorde: Ausstellungsdatum:
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§1

(1) Der/Die Mitarbeiter/in erklart, dass er/sie

a) 1im Besitz der obengenannten Papiere ist;
b) uneingeschrinkt arbeitsfahig und frei von ansteckenden Krankheiten ist;
¢) nicht Schwerbehinderte/r oder eine(m) solchen gleichgestellt ist und keinen Antrag auf

Anerkennung gestellt zu haben.

d) Leistungen vom Arbeitsamt oder vom Sozialamt oder von anderen Sozialversicherungstrigern
bezieht / nicht bezieht.

(2) Entziehung oder Verlust eines der oben genannten Papiere sowie jeder Ausspruch eines Fahrverbotes

3)

“4)
)

)

@
A3)

sind dem/der Arbeitgeber/in unverziiglich zu melden. Er/Sie ist weiterhin dariiber belehrt worden, dass
er/sie im Falle der Beschlagnahme oder des Verlustes nicht berechtigt ist, noch Fahrgastbeférderungen
fiir den Arbeitgeber durchzufiihren.

Im Hinblick auf bestehende Einsatzverbote erklirt die Mitarbeiterin, dass eine Schwangerschaft zur Zeit
nicht vorliegt.

Sofern ein Personalfragebogen verwendet wurde, ist dessen Inhalt Bestandteil des Arbeitsvertrages.

Der Arbeitnehmer ist ausdriicklich darauf hingewiesen worden, dass er bei der Arbeit stets seinen
Sozialversicherungsausweis mit Lichtbild versehen mitzufiihren hat.

§2
Der/Die Mitarbeiter/in wird als Kraftfahrer/in fiir alle im Unternehmen betriebenen Verkehre
bzw. als
ab dem

eingestellt. Die ersten 6 Monate gelten als Probezeit.

Das Arbeitsverhéltnis ist bis zum befristet.

Der/Die Mitarbeiter/in ist verpflichtet, voriibergehend auch eine andere Tatigkeit auszuiiben.

§3

Der/Die Mitarbeiter/in

1. beachtet die einschldgigen Vorschriften fiir das Taxi- und Mietwagengewerbe sowie die
betrieblichen Anweisungen, die ausgehéndigt worden sind;

2. behandelt die Fahrgiste hoflich und riicksichtsvoll;
3. wird keine Person unentgeltlich befoérdern;

4. st verantwortlich fiir den verkehrssicheren Zustand des Fahrzeugs und meldet Méngel
unverziiglich dem/der Arbeitgeber/in;

5. erledigt die erforderlichen Nebenarbeiten, insbesondere die Fahrzeugpflege;
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6. st fiir vorsdtzliche oder fahrldssige Beschddigungen des Fahrzeugs schadenersatzpflichtig;
7. ist ersatzpflichtig fiir sonstige von ihm/ihr verursachten Schiden;

8. unterlésst jede nicht betriebliche Nutzung des Fahrzeugs.

§4

(1) Der Arbeitseinsatz wird unter Beachtung der geltenden Arbeitszeitbestimmungen individuell oder nach
den Schichteinteilungen vereinbart.

(2) Jede Arbeitsverhinderung ist dem/der Arbeitgeber/in unter Angabe der Griinde mit der voraussichtlichen
Dauer sofort (ggf. telefonisch) mitzuteilen. Des  weiteren ist unverziiglich die
Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung beizubringen.

(3) Die Ausiibung einer Nebenbeschiftigung — gleich welcher Art - bedarf der Zustimmung des/der
Arbeitgebers/in.

§5

(1) Lohnabrechnungs- und Lohnzeitraum ist der Monat.

Der Stundenlohn Euro

oder der Wochen-/Monatslohn betragt Euro

oder der Lohn betrédgt....... % vom Bruttoumsatz abziiglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Mit der Zahlung dieses Lohnes sind alle anfallenden Stunden einschlieBlich Uberstunden und
aller Zuschldge abgegolten.

(3) Riickzahlungsverpflichtungen des/der Mitarbeiters/in aus Vorschiissen oder Darlehen werden mit
Beendigung der Arbeitsverhiltnisses fillig.

(4) Mitarbeiter und Unternehmer haben sdmtliche ihnen aus dem jeweiligen Vertragsverhéltnis
zustehenden Anspriiche spétestens bis zum Ablauf von 3 Monaten nach Falligkeit, im Falle der
Beendigung des jeweiligen Vertragsverhéltnisses innerhalb eines Monats schriftlich anzumelden.
Unterbleibt diese Anmeldung, verfallen derartige Anspriiche. Ausgenommen davon sind Anspriiche
aus unerlaubter Handlung.

§6

Der/Die Mitarbeiter/in erhdlt einen Jahresurlaub von kalenderjahrlich ............... Kalendertage. Davon miissen
mindestens 14 Urlaubstage zusammenhéngend genommen werden.

Urlaub, der nicht spitestens bis zum 31.03. des folgenden Kalenderjahres genommen wird, verfillt.

§7

Der/Die Mitarbeiter/in ist verpflichtet, iiber die Geschéfts- und Betriebsverhéltnisse des Unternehmens — auch
nach Beendigung dieses Arbeitsverhiltnisses — Stillschweigen zu bewahren.
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§8

Soweit dem Betrieb weniger als 20 Mitarbeiter/-innen regelméfiig angehoren, betrdgt die Kiindigungsfrist nach
Ablauf der Probezeit 4 Wochen; im Ubrigen gelten die gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Kiindigungsfristen.
Diese Kiindigungsmoglichkeiten gelten auch im Falle der Befristung.

§9

Anderung und Erginzungen sowie Kiindigung/oder Auflosung dieses Vertrages bediirfen immer der Schriftform;
miindliche Nebenabreden sind ungiiltig.

Die etwaige Ungiiltigkeit einzelner Vereinbarungen dieses Vertrages beriihrt nicht die Wirksamkeit der iibrigen
Vertragsbestimmungen.

Im Ubrigen finden auf das Arbeitsverhiltnis die Bestimmungen des Tarifvertrages fiir die gewerblichen
Arbeitnehmer des Taxi- und Mietwagengewerbes in Bayern, in der jeweils giiltigen oder nachwirkenden Fassung
Anwendung.

Arbeitgeber/in Arbeitnehmer/in
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Erginzung des Arbeitsvertrages fiir geringfiigig Beschiiftigte

§1

(1) Der Arbeitseinsatz wird unter Beachtung der geltenden Arbeitszeitbestimmungen individuell vereinbart.
(2) Der/Die Mitarbeiter/in erklért ferner, dass er/sie

1. eine Hauptbeschiftigung ausiibt bei folgendem Arbeitgeber:

mit wochentlich regelmiBiger Arbeitszeit in Tages-/Nachtschicht von
Stunden;

2. a) keine weiteren geringfiigig entlohnten Beschéftigungen ausiibt;

2. b) weitere geringfiigig entlohnte Beschéftigung (en) ausilibt bei
folgendem(n) Arbeitgeber(n):

mit wochentlich Arbeitsstunden

und einem Verdienst von monatlich Euro.

3. Dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin ist ferner bekannt, dass
Sozialversicherungspflicht entsteht, soweit seine regelmélig aus
Nebenbeschiftigung erzielten Nebeneinkiinfte 400,-- Euro monatlich
iibersteigen. Uber derartige Umstinde der Entstehung der
Sozialversicherungspflicht hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber
unverziiglich zu unterrichten. Sollte  Sozialversicherungspflicht
entstehen, hat der Arbeitnehmer seine gesetzlichen Anteile an der
Sozialversicherung selbst zu tragen.

4. Leistungen vom Arbeitsamt bzw. vom Sozialamt oder von anderen
Sozialversicherungstragern

bezieht / nicht bezieht.

5. Bei Anderungen einer der in dieser Erklirung enthaltenen Angaben
dem/der Arbeitgeber/in unverziiglich Mitteilung machen wird.

(3) Jede Arbeitsverhinderung ist dem/der Arbeitgeber/in unter Angabe der Griinde mit der voraussichtlichen
Dauer sofort ( ggf. telefonisch) mitzuteilen. Des weiteren ist unverziiglich die Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung

beizubringen.

(4) Auf dieses Arbeitsverhdltnis findet der Tarifvertrag fiir die gewerblichen Arbeitnehmer des Taxi- und
Mietwagengewerbes in Bayern, in der jeweils giiltigen oder nachwirkenden Fassung Anwendung.
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§2

(1) Der Arbeitgeber fiihrt bei Vorliegen der Voraussetzungen die gesetzlichen Abgaben pauschaliert ab.
(2) Der Arbeitnehmer verzichtet auf die Moglichkeit, auf seine Kosten den Rentenversicherungsbeitrag auf den

vollen Satz aufzustocken.
ja/nein.

§3

(1) Lohnabrechnungs- und Lohnzeitraum ist der Monat.

Der Stundenlohn betragt EUR
oder der Monatslohn betragt EUR
oder der Lohn betrigt % vom Bruttoumsatz abziiglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) In dem vereinbarten Lohn ist ein eventuelles Urlaubs- oder Weihnachtsgeld bereits anteilig enthalten.

Ort / Datum

Arbeitgeber/in Arbeitnehmer/in
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	Führerschein                                    �

